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1716 PLAFFEIEN

Bestimmungen überdie Elternmitwirkung an der
Primarschule Plaffeien - Brünisried- Plasselb

Grundlage - Die Bestimmungen überdieElternmitwirkung stützensich auf:
• das Schulgesetz vom 9. September 2014
• das Reglementzum Schulgesetz vom 19. April 2016
• das Schulreglement der Gemeinden Plaffeien, Brünisried, Plasselb
• das Leitbild der Primarschule (PS) Plaffeien - Brünisried- Plasselb

Zweck - Die Bestimmungen regeln die Elternmitwirkung an der Primarschule Plaffeien -
Brünisried - Plasselb.

Ziele - Die institutionalisierte Elternmitwirkung fördert die Zusammenarbeit zwischen
Schule und Elternhaus und vertieft die gegenseitigen Kontakte im Sinne einer
partnerschaftlichen Zusammenarbeit.

Organe - Die Organe der Elternmitwirkung an der PS Plaffeien - Brünisried- Plasselb
sind:

• der Elternrat der PS Plaffeien - Brünisried- Plasselb
• der / die Vorsitzende des Elternrats

Aufgaben Der Elternrat:
• fördertdas gegenseitige Verständniszwischen Elternhaus und Schule.
• ist Ansprechgremium fürdie Schule.
• unterstützt Aktivitäten der Schule wie: ausserschulische Betreuung,

Schülertransporte,Themenabende, Pedibus, usw.
• führt 1 - 2-mal pro Jahr einen Schulbesuch durch, der in Zusammenar-

beit mit der Schulleitung organisiert wird.
• setzt sich füreine konstruktive und offene Zusammenarbeit zwischen

den Erziehungsberechtigten, den Lehrpersonen, der Schulleitung, und
allen an der Schule tätigen Personen ein.

• bespricht Themen und Anliegen, die sich fürdie ganze Schule als be-
deutend erweisen.

• lässtsich von der Schulleitung überAngelegenheiten informieren, wel-
che die gesamte Schule betreffen (bspw. Schulwegsicherheit, usw.).

• unterstützt die Schule bei Schulanlässen und wirkt bei der Öffentlich-
keitsarbeit der Schule mit.

• wähltjährlichseine Vorsitzende / seinen Vorsitzenden.
• informiert die Schulleitung, die Lehrpersonen und die Eltern über ihre

Arbeit.
• kann Aufgaben übernehmen,die das Schulleben betreffen.
• kann Fachpersonen oder Vertreterinnen und Vertreter von Fachkreisen,

die an der Schule tätigsind, zu den Sitzungen einladen.
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Aufgaben - Der / die Vorsitzende des Elternrats:
• wird vom Elternrat gewählt.
• beruft die Sitzungen des Elternrats nach Rücksprache mit der Schullei-

tung ein.
• ist verantwortlich für die Leitung des Elternrats, die Protokollführung,

das Sekretariat.
• vertritt den Elternrat nach aussen.
• informiert die Eltern der Schülerinnen und Schüler in der Schulinforma-

tionsbroschüre.

Organisation - Der Elternrat:
• wird gemässSchulreglement gebildet.
• versammelt sich je nach Bedarf, auf Einladung der/des Vorsitzenden,

der Schulleitung oder aufWunsch von einem Drittel der Mitglieder, min-
destens aber einmal pro Semester.

• führtProtokoll überseine Sitzungen, welche unter Berücksichtigung der
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes öffentlichsind.

- An den Sitzungen des Elternrats nehmen die Schulleitung und zwei Vertretun-
gen der Lehrpersonen beratend teil. Das fürdie Schulen zuständige Mitglied
des Gemeinderates nimmt an den Sitzungen des Elternrates teil.

Abgrenzung - Der Elternrat:
• hat keinerlei Aufsichtsfunktionen.
• hat keine Kompetenzen im Bereich der Unterrichtsführung, der Einhal-

tung der Lehrpläne, der zeitlichen Organisation des Schulbetriebs oder
der Klassenzuteilung.

• ist von der Mitwirkung bei Personalentscheidungen und methodisch-
didaktischen Entscheidungen ausgeschlossen.

• bespricht nicht die Bewältigung individueller Schulprobleme einzelner
Schülerinnen und Schüler.

• hat keine Kompetenzen in finanz- und schulpolitischen Fragen.

Anderungen der
Bestimmungen

- Änderungen der Bestimmungen werden durch die Gemeinderäte des Schul-
kreises in Zusammenarbeit mit der Schulleitung erlassen. Die Mehrheit des
Elternrates kann eine Änderungder Bestimmungen beantragen.

Unterstützung - Dem Elternrat werden fürihre Sitzungen Räumlichkeiten der Schule zur Verfü-
gung gestellt.

- Im Rahmen der Elternmitwirkung können kostenlos Kopien im Sekretariat der
Schule erstellt werden.

- Im Budget wird jährlichein Betrag fürdie Elternmitwirkung vorgesehen.

Inkraftsetzung - Die Bestimmungen treten rückwirkendam1. August 2019 in Kraft.
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